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Die erste Gemeindeversammlung 
des Jahres 2026 findet am Montag, 
15. Juni um 20.15 Uhr in der refor-
mierten Kirche Meilen statt. Bereits 
um 19.00 Uhr bietet die Informati-
ons- und Fragestunde Gelegenheit, 
Aktuelles zu thematisieren und dem 
Gemeinderat Fragen zu stellen.
Über sieben Geschäfte dürfen die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger an der Gemeindeversammlung 
bestimmen.

Kreditabrechnung 
Bergstrasse 140
An der Urnenabstimmung vom 3. 
März 2024 haben die Stimmberech-
tigten den Verpflichtungskredit von 
Fr. 3’882’000.– für die Übertragung 
des Grundstücks Kat.-Nr. 9266, Berg-
strasse 140, vom Finanz- ins Verwal-
tungsvermögen mit gerundet Fr. 
2’936’000.– sowie für die Gesamtin-
standsetzung und Umnutzung des 
Einfamilienhauses für den Verein FEE 
mit Fr. 946’000.– bewilligt. Die Ab-
rechnung schliesst mit Kosten von 
insgesamt Fr. 889’484.30, was bei ei-
nem teuerungsbereinigten Kredit von 
Fr. 961’725.25 Minderkosten im Betrag 
von Fr. 72’240.95 bedeutet. Seit den 
Frühlingsferien 2025 werden in den 
Räumen des umgebauten Einfamili-
enhauses Schulkinder betreut.

Abschluss Vorstudie Schulanlage 
Allmend, Kreditabrechnung
Mit der abgeschlossenen Machbar-
keitsstudie und dem Architekturwett-
bewerb wurde eine wichtige Grund-
lage für die zukünftige Erweiterung 
und Entwicklung der Schulanlage All-
mend geschaffen. Der breit abge-
stützte Planungsprozess mit intensi-
ver Einbindung von Nutzenden und 
Fachgremien führte zu klaren Er-
kenntnissen und einem überzeugen-
den Siegerprojekt mit dem Titel «ope-
nair». Die Ergebnisse zeigen auf, wie 
sich die Schulanlage funktional, 
räumlich und städtebaulich weiter-
entwickeln lässt. Damit ist eine trag-

fähige Ausgangslage für die nächsten 
Planungsschritte gegeben. Die Ab-
rechnung schliesst mit Gesamtkosten 
von Fr. 765’314.75 (Minderkosten von 
Fr. 65’685.25).

Kreditabrechnung Tempo-30- 
Zone Dorfstrasse 
An der Gemeindeversammlung vom 
22. Juni 2022 haben die Stimmberech-
tigten einem Kredit von 1,2 Mio. Fran-
ken (Anteil ungebundene Kosten) für 
die Umgestaltung der Dorfstrasse in 
eine Tempo-30-Zone zugestimmt. Mit 
Beschluss des Gemeinderates vom 5. 
Dezember 2023 wurde für den gebun-
denen Teil der Kosten für die Sanie-
rung und Umgestaltung der Dorfstras-
se, Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstras- 
se 154 eine Ausgabe von Fr. 3’715’000.– 
bewilligt. 
Für die Sanierung der Abwasserlei-
tungen in der Dorfstrasse im Ab-
schnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154 
und das Einführen eines Trennsys-
tems in der Rosengartenstrasse hat 
der Gemeinderat am 5. Dezember 
2023 einen Kredit über Fr. 365’000.– 
bewilligt.
Mit Baustart am 15. Juli 2024 und ei-
ner Bauzeit von knapp elf Monaten 
konnten per 6. Juni 2025 die Bau-
meisterarbeiten abgeschlossen wer-
den. Mit dem Abschluss der Sanie-
rung wurden die Verkehrssicherheit 
erhöht und der Verkehrsfluss rund 
um den Bahnhof Meilen verbessert. 
Gleichzeitig stieg die Aufenthaltsqua-
lität dank moderner Strassen- und 
Infrastrukturerneuerungen sowie ei-
ner nachhaltigen und ansprechenden 
Gestaltung des öffentlichen Raums.
Diese Massnahmen stärkten das Zen
trum von Meilen langfristig und trugen 
zu einem attraktiven und lebendigen 
Dorfzentrum bei, das den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung entspricht. Der 
Kredit betrug gesamthaft und teue-
rungsbereinigt Fr. 5’640’683.15; die 
Baukosten beliefen sich auf Fr. 
5’281’655.80 (Minderkosten von Fr. 
359’027.35).

Kreditabrechnung neue 
Weihnachtsbeleuchtung 
Die Stimmberechtigten der Gemein-
de Meilen bewilligten an der Gemein-
deversammlung vom 11. Dezember 
2023 einen Kredit von Fr. 545’000.– 
zulasten der Investitionsrechnung für 
die Anschaffung einer neuen Weih-
nachtsbeleuchtung. Die neue Weih-
nachtsbeleuchtung wurde planmäs-
sig am 1. Advent 2025 in Betrieb ge- 
nommen. Dem Kredit stehen Ausga-
ben von Fr. 378’638.60 gegenüber; die 
Abrechnung schliesst demgemäss mit 
Minderkosten von Fr. 166’361.40.

Neuer Baurechtsvertrag mit dem 
Zweckverband ARA Rorguet
Die Stimmberechtigten der Gemeinde 
Meilen stimmten an der Urne am 28. 
September 2025 dem Betritt der Ge-
meinde Männedorf zum Zweckver-
band ARA Rorguet und der Teilrevision 
der Statuten des Zweckverbandes ARA 
Meilen-Herrliberg-Uetikon am See zu 
und genehmigten das Bauprojekt für 
die Erweiterung der ARA Rorguet. Die-
se ist nötig, da die bestehende Anlage 
ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat. Zu-
dem muss die gemäss Gewässer-
schutzverordnung vorgeschriebene 4. 
Reinigungsstufe gebaut werden.
Die Gemeinde Meilen stellt dem 
Zweckverband dafür Land im Bau-
recht zur Verfügung. Konkret werden 
zwei gemeindeeigene Parzellen zu-
sammengelegt und dem Zweckver-
band für 60 Jahre im Baurecht über-
lassen. Die Gemeinde bleibt Eigentü- 
merin des Bodens und erhält dafür ei-
nen jährlichen Baurechtszins von 
rund Fr. 107’000.–, der sich am aktuel-
len Landwert (Fr. 3’060’000.–) orien-
tiert und regelmässig angepasst wird.
Damit der Erweiterungsbau sinnvoll 
realisiert werden kann, sind eine 
Umzonung der betroffenen Grund-
stücke sowie formale Grundstücks-
mutationen notwendig. Zudem wird 
eine kleinere Parzelle vom Finanz- ins 
Verwaltungsvermögen zu einem Buch-
wert von Fr. 618’657.– übertragen, da 

sie künftig dauerhaft für öffentliche 
Infrastruktur genutzt wird. 
Der neue Baurechtsvertrag regelt klar 
die Rechte und Pflichten beider Sei-
ten. Nach Ablauf des Baurechts fallen 
die Grundstücke an die Gemeinde zu-
rück. Insgesamt ermöglicht der Ver-
trag eine langfristige und gute Lösung 
für eine wichtige regionale Infra-
struktur.
Es handelt sich konkret um den neu-
en Baurechtsvertrag über die Parzelle 
neu Kat.-Nr. 12710 (Zusammenlegung 
Kat.-Nrn. 12550 und 12551), die Auf-
lösung des bestehenden Baurechts-
vertrags der Gemeinde Meilen mit 
dem Zweckverband ARA Rorguet (Par-
zelle Kat.-Nr. 12551, Baurecht 12552) 
sowie die Übertragung der Parzelle 
Kat.-Nr. 12550 vom Finanzvermögen 
ins Verwaltungsvermögen.

Teilrevision Nutzungsplanung, 
Bau- und Zonenordnung
Der Anstoss für die vorliegende Teil-
revision der Bau- und Zonenordnung 
(BZO) sind zwei wesentliche Infra-
strukturprojekte: Zum einen werden 
beim ARA-Areal «Rorguet» die Gren-
zen der Zone für öffentliche Bauten 
an die für die vierte Reinigungsstufe 
notwendigen Ausbau angepasst. Zum 
anderen beantragt die Stiftung Hohen
egg eine Einzonung des Areals «Unot», 
auf dem die ehemaligen Personal-
häuser stehen, im Abtausch mit einer 
unbebauten Fläche in die kantonale 
Landwirtschaftszone. 
Damit reagiert die Klinik auf die stei-
gende Nachfrage nach Pflegeplätzen 
und sichert die Erfüllung ihres Leis-
tungsauftrags. Die Gemeinde nutzt 
diese Teilrevision zudem, um die BZO 
an aktuelle kantonale Vorgaben anzu-
passen. So werden die Bestimmungen 
zur Siedlungsökologie gemäss den 
neuen Richtlinien des Planungs- und 
Baugesetzes (§ 238a PBG) geschärft 
und die BZO basierend auf Praxiser-
fahrungen in einzelnen Punkten opti-
miert. Gleichzeitig werden überholte 
Gewässerabstandslinien zugunsten des 

nun geltenden Bundesrechts aufge-
hoben und punktuelle Nachführun-
gen im Ergänzungsplan Baum-schutz 
vorgenommen.

Jahresrechnung 2025
Die Erfolgsrechnung weist bei einem 
Bruttoaufwand von 165,38 Mio. Fran-
ken und einem Bruttoertrag von 
168,25 Mio. Franken einen Ertrags-
überschuss von 2,87 Mio. Franken 
aus. Budgetiert war ein Aufwand-
überschuss von 4,98 Mio. Franken. 
Das um 7,85 Mio. Franken bessere 
Rechnungsergebnis ist hauptsächlich 
auf höhere Einnahmen bei den allge-
meinen Gemeindesteuern (+4,10 Mio. 
Franken) und den Grundstückge-
winnsteuern (+2,82 Mio. Franken) zu-
rückzuführen. Zudem betrugen die 
Aufwendungen über den gesamten 
Haushalt hinweg netto insgesamt 
0,93 Mio. Franken weniger als budge-
tiert.
Die Investitionen im Verwaltungsver-
mögen belaufen sich auf 16,14 Mio. 
Franken und liegen damit deutlich 
unter dem budgetierten Betrag von 
27,85 Mio. Franken (-11,71 Mio. Fran-
ken). Die Selbstfinanzierung beträgt 
12,40 Mio. Franken; der Selbstfinan-
zierungsgrad liegt bei 77 %. Im Finanz-
vermögen resultiert infolge eines 
nicht budgetierten Liegenschaftser-
werbs ein Ausgabenüberschuss von 
1,83 Mio. Franken. Geplant waren 
Ausgaben in Höhe von 0,56 Mio. Fran-
ken. 
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven 
von je 385,39 Mio. Franken aus. Das 
zweckfreie Eigenkapital erhöht sich 
durch den Ertragsüberschuss auf 
217,39 Mio. Franken. Das Nettovermö-
gen (Finanzvermögen abzüglich Fremd-
kapital) nimmt gegenüber dem Vor-
jahr um 3,72 Mio. Franken ab und 
beträgt neu 30,99 Mio. Franken. Zur 
Sicherstellung der kurzfristigen Liqui-
dität wurde im Rechnungsjahr 2025 
ein Darlehen über 13,00 Mio. Franken 
aufgenommen, welches im April 2026 
zur Rückzahlung fällig wird.

Sieben Geschäfte an der nächsten 
Gemeindeversammlung  
Jahresrechnung 2025 wird zur Genehmigung vorgelegt

Beerdigungen
Flory, Silvia Ruth

von Wohlen AG + Steinen SZ, 
wohnhaft gewesen in Meilen, 
General-Wille-Strasse 227. Ge-
boren am 22. Dezember 1959, 
gestorben am 26. April 2026.

Leuzinger, Margaretha 
Gertrud (genannt Grety)

von Glarus GL + Meilen ZH, 
wohnhaft gewesen in Meilen, 
Plattenstrasse 50. Geboren am 

19. Januar 1939, gestorben am 
28. April 2026. Die Abdankung 
findet am Mittwoch, 20. Mai 
2026, 14.15 Uhr in der ref. Kir-
che Meilen statt.

Gemperle-Gamper, 
Ruth Maria

von Oberuzwil SG + Zürich ZH + 
Küsnacht ZH, wohnhaft gewe-
sen in Meilen, Dorfstrasse 16. 
Geboren am 31. August 1950, 
gestorben am 30. April 2026.

Bauprojekte
Bauherrschaft: Michael und 
Andreas Köng, Im Dörfli 10, 
8706 Meilen. Projektverfasser: 
Michael und Andreas Köng, Im 
Dörfli 10, 8706 Meilen:
Sanierung Terrasse bei Vers.-Nr. 
868, Kat.-Nr. 6263, Im Dörfli 10, 
8706 Meilen, K3

Die ausgeschriebenen Baugesu-
che können während zwanzig 

Tagen auf eAuflageZH (https://
portal.ebaugesuche.zh.ch) di-
gital eingesehen werden. Die 
digitale Einsichtnahme auf  
e-AuflageZH ist nur während 
der Dauer der Planauflage 
möglich. Die physische Planein-
sicht bei der Hochbauabteilung 
Meilen wird nicht mehr ange-
boten. Begehren um Zustellung 
des baurechtlichen Entscheides 

können innert der gleichen 
Frist digital über die eAuflage 
Plattform gestellt werden. Wer 
das Begehren nicht innert die-
ser Frist stellt, hat das Rekurs-
recht verwirkt. Die Rekursfrist 
läuft ab Zustellung des bau-
rechtlichen Entscheids (§§ 314 
– 316 PBG).

Bauabteilung Meilen


